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l. Vortrag des Referenten
Die aufgeführten Anträge haben das Ziel, die bisher nur für den Neubau bzw. die wesentli-
che Anderung von Straßen geltenden lmmissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschulzver-
ordnung (16. BlmSchV) beiAutobahnen auch auf bestehendeAutobahnen anzuwenden.
Der Bezirksausschuss 19 hatte sich mit diesem Antrag an die Münchner Bundestagsabge-
ordneten gewandt und diesen Antrag auch an die Stadtverwaltung gerichtet.
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Die Antragsteller aus dem Stadtrat wollen erreichen, dass sich der Oberbürgermeister im
Deutschen Städtetag dafür einsetzt, ,,dass der Lärmschutz an ,,alten" Autobahnstrecken
verbessert wird, indem die Lärmgrenzwerte für diese so genannten Bestandsautobahnen
an die für neue bzw. veränderte Auiobahnstrecken geltenden (strengeren) Werte ange-
oasst werden".
Darüber hinaus soll dies auch für den in der Baulast der Landeshauotstadt München lie-
genden Abschnitt der B 2 zwischen Kreuzhof und Luise-Kieselbach -Platz der A g5 qelten.

1. Rechtslage:
Die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV) gilt für den Bau oder die wesentliche
Anderung einer öffentlichen Straße zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche. Dabei ist sicherzustellen, dass einer der fol-
genden lmmissionsgrenzwerte nicht überschritten wird:

Tag
-[t"*, - l

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime Dezibel (A) 4? D";C(Ail
Reine, allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A) 

i

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete
-C-*"rO"o"U*t"

Eine Anderung ist wesentlich, wenn
1. eine Straße um ein'en oder mehrere durchgehende Fahrstreifen baulich eruyeitert wird

oder
2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu än-

dernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) oder
auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tag oder 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird.

Die Verkehrswege - Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BlmSchV regelt Art und
Umfang von passiven Schallschutzmaßnahmen.
Beide Verordnungen betreffen aufgrund der Ermächtigungsgrundlage in g 43 BlmSchG
ausschließlich die Lärmvorsorge bei Neubau oder wesentlichen Anderungen aller öffentli-
chen Straßen. Die darin genannten lmmissionsrichtwerte stellen somit keine Sanierung
auslösenden Werte bestehender unveränderter Straßen dar.

64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)

Dezibel (A) 59 Dezibel (A)
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Rechtslage bei bestehenden Straßen.
Eine zwingende gesetzliche Regelung zur Sanierung von Straßen besteht weder auf Bun-

des- noch auf Landesebene. Die Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesstra-

ßen in der Baulast des Bundes (VLarmSchR9T)sehen Lärmschutz an bestehenden Stra-

ßen (Lärmsanierung) als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Rege-

lungen vor.

Freiwillige Lärmschutzmaßnahmen setzen danach voraus, dass der Beurteilungspegel
einen der foigenden im Bundeshaushalt festgelegten Grenzwefte übersteigt:

rdg ]ruacnt
Krankenhäuser, Schulen, Kurheim" rnJÄt"ni "it" 70 Dezibel (A) i60 Dezibel (A)

Reine, allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 70 Dezibel (A) iäo o"'o"Gf:
I Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 72 Dezibel (A) ]62 Dezibel (A)

Gewerbeoebiete 75 Dezibel (A) i65 Dezibel (A) 
I

Die VLärmSchR97 wurde mit Rundschreiben Straßenbau Nr. 26/1997 den Obersten Stra-

ßenbaubehörden der Länder bekannt gegeben, die Anwendung auch für andere Straßen

empfohlen.

2. Bewertung der Anträge
Das Referat für Gesundheit und Umwelt hat zu diesen Anträgen die hiervon tangierten

städtischen Referate sowie die Autobahndirektion München um Stellungnahme gebeten.

Die Autobahndirektion Südbayern als Baulastträgerin und somit für etwaige Lärmschutz-

maßnahmen an Bundesautobahnen führt zu den Anträgen aus,

,,Grundlage für die Betrachtung des Schallschutzes an Autobahnen sind die 16,

BlmSchV und die VLärmSchR97. Die 16. BlmSchV regelt die Lärmvorsorge, d.h. die

Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen beim Neubau oder der wesentlichen An-
derung von öffentlichen Straßen.
Für bestehende Autobahnen gibt es keine rechtliche Verpflichtung zur Durchführung

von Lärmschutzmaßnahmen. Hier kommt nur die Lärmsanierung als freiwillige Leis-

tung des Bundes im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel in Betracht. Die Lärmsa-

nierung ist in der VLärmSchR97 geregelt. Um die Forderung nach gleichen Grenz-

weden für neue und bestehende Autobahnen zu erfüllen, müsste die 16. BlmSchV
geändert und auf bestehende öffentliche Straßen ausgeweitet werden. Dies ist ge-

mäß $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BlmSchG Sache des Bundesgesetzgebers.
Sollten die Lärmgrenzwerte geändert werden, müssten die daraus evtl. entstehenden
Ansprüche an Lärmschutz für bestehende Autobahnen erfüllt werden.
Nachdem die 16. BlmSchV für öffentliche Straßen und nicht speziell nur für die Auto-
bahnen gilt, wäre in diesem Fall auch eine Ungleichbehandlung von bestehenden
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Stadtstraßen mit bestehenden Autobahnen nicht mehr gegeben. Es dürfte allerdings
sehr unwahrscheinlich sein, dass der Bundesgesetzgeber die Anwendung der
l6.BlmSchV auf bestehende öffentliche Straßen ausweitet. Letztendlich ist dies aber
seine Angelegenheit."

Das Kreisverwaltungsreferat führt in seiner Stellungnahme aus:

,,Die Zuständigkeit für verkehrsrechtliche Anordnungen auf Bundesautobahnen liegt
bei den Autobahndirektionen. Das Kreisvenrraltungsreferat wird daher auf den Ho-
heitsbereich derAutobahndirektionen und dort übliche Venrvaltungspraxis keinen Ein-
fluss nehmen. Dennoch möchten wir zu den o. g. Anträgen unsere Einschätzung mif
teiien:

Bestandsautobahnen müssen auch künftig nach anderen Maßstäben beurteilt werden
wie neue oder wesentlich geänderte Verkehrswege. Dies begrundet sich aus dem Be-
standsschutz, den dieAutobahnen genießen müssen, die bereits vor Erlass der 16.
BlmSchV existiert haben.

Sollte man dennoch unterstellen wollen, dass die Grenzwerte der 16. BlmSchV auf
Bestandsautobahnen angewendet werden, muss man sich fragen, mit welchen Mit-
teln dies überhaupt erreicht werden könnte. Maßnahmen der Verkehrslenkung schei-
den aus, da es gerade die Autobahnen sind, die hohe Verkehrsmengen aufnehmen,
bündeln und in das überregionale Verkehrsnetz leiten sollen.

Damit wird der Blick auf die Anordnung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen,
wie z. B. einer Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, gelenkt. Diese Anord-
nungen sind auf der Grundlage des $ 45 Abs. 1 Nr. 3 der Straßenverkehrsordnung
(SIVO)zu treffen. Dabei handelt es sich um eine Ermessensentscheidung, bei der
zwischen den verschiedenen Belangen wie den Schutz der Wohnbevölkerung vor
Verkehrslärm einerseits und den Verkehrsbedürfnissen anderseits eine sachqerechte
Abwägung zu treffen ist.

Eine wesentliche Orientierungshilfe für diese Abwägung ist auch die Zumutbarkeit
des jeweiligen Verkehrslärms bzw. das, was als ortsüblicher Verkehrslärm hinzuneh-
men ist. Dabei gilt für die Wohngebiete entlang von Autobahnen eine erheblich höhe-
re Zumutbarkeitsschwelle als beispielsweise für Anlieger von Wohnstraßen.

Bei einer Güterabwägung sind die Verkehrsbedürfnisse gegenüber den Belangen des
Lärmschutzes um so stärker zu gewichten, je größer die Verkehrsbedeutung der je-
ureils betroffenen Straße ist. Bundesautobahnen besitzen mit der Transport- und
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Bündelungsfu nktion eine überragende Verkehrsbedeutun g. Eine derart drastische Re-

duzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, wie sie die Einhaltung der Grenz-
werte der 16. BlmSchV erfordern würde, stellt einen so erheblichen Eingriff dar, der
nicht verhältnismäßiq wäre.

Zudem steht zu befürchten, dass die Attraktivität der Autobahnen als zügigem Ver-

kehrsweg leidet und Verdrängungseffekte auf Ausweichrouten in ruhigeren Gebieten
auftreten. Da ruhige Gebiete jedoch hiervor zu schützen sind und der Verkehr auf oh-
nehin schon stark befahrene Straßen zu konzentrieren ist, wäre eine solche Entschei-

dung nicht sachgerecht.

Abschließend ist festzustelien, dass eine übermäßige Geschwindigkeitsreduzierung

auf den Autobahnen mit ihrem guten Ausbauzustand den Nutzerinnen und Nutzern
nicht zu vermitteln und damit ohne ständige polizeiiich Überwachung de facto wir-
kungslos wäre.

Aus Sicht des KVR können die Wege zur Entlastung der Anwohnerinnen und Anwch-
ner von Autobahnen nur über die Lärmartionsplanung, nicht aber über die nicht sach-
gerechte Vereinheitlichung von Rechtsvorschriften führen.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung gibt folgende Stellungnahme ab:

,,Die Anträge fordern, den Lärmschutz an bestehenden Bundesautobahnen durch An-

wendung der Grenzwerte der 16. BlmSchV zu verbessern, um eine Gleichstellung be-

stehenderAutobahnen mit neuen bzw. veränderten Autobahnstrecken beim Lärm-
schutz zu erreichen.
Die 16. Verordnung zur Durchführung des BlmSchc (16. BlmSchV) behandelt die

Lärmvorsorge, d. h. die Berücksichtigung der Belange des Lärmschutzes beim Neu-

bau oder der wesentlichen Anderung von Straßen und Schienenwegen. Die Verkehrs-
lärmschutzverordnung gilt für alle Straßen.

Für bestehende Straßen gibt es keine verbindlichen gesetziichen Regelungen, die die

Elnhaltung bestimmter Lärmbelastungen vorschreiben. Lärmsanierung ist daher eine
freiwillige Maßnahme des jeweiligen Straßenbaulastträgers. Bei Straßen in der Bau-

last des Bundes bestehen Lärmsanierungsmöglichkeiten nach den Richtlinien für den

Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VlärmSchR

e7).

Bei Straßen in der Baulast der Gemeinde können die Anforderungen an den Lärm-

schutz durch entsprechende planerische Verfahren geregelt werden.
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Wenngleich die Forderung nach mehr Lärmschutz auch für bestehende Verkehrsstre-
cken im Sinne der Stadtentwicklungsplanung zu begrüßen ist, würde die Anwendung
der '16. BlmschV auf bestehende Straßen aus städtischer Sicht zu weitreichenden
Konsequenzen führen. Zahlreiche Planungsverfahren wären die Folge, deren Durch-
führung hohen zeitlichen und personellen Aufwand erfordern würde. Zudem würde
derAnspruch auf Lärmschutzmaßnahmen enorme finanzielle Belastungen mit sich
bringen. Finanzierungsmöglichkeiten dafür sind derzeit nicht erkennbar.

Es wird daher keine Möglichkeit gesehen, den Ansprüchen aus den Forderungen der
Anträge nachzukommen. Gleiche Lärmgrenzwerte innerorts für,,alte" und ,,neue" Stra-
ßen können nicht befürwortet werden."

Das Kommunalreferat führt aus:

,,ln den beiliegenden Anträgen ist vorgesehen, dass sich die Stadtspitze für die Aus-
weitung des Geltungsbereichs der 16. BlmSchV bzw. derVlärmSch-Richtlinie 97 auf

bestehende Bundesfernstraßen einsetzen soll. Insoweit empfiehlt es sich, soweit
möglich, eine zusätzliche Regelung durch zu setzen, wonach Ansprüche, die über ak-
tive und/oder passive Lärmschutzmaßnahmen hinausgehen, ausgeschlossen sein
sollen. Ansonsten könnte die Umsetzung der beabsichtigten Anderungen ggf. Ent-

schädigungsansprüche wegen Verkehrslärmimmissionen in Fällen begründen, in de-

nen effektive nachträgliche Lärmschutzmaßnahmen aus tatsächlichen Gründen nicht
realisiert werden können.

lm Übrigen kann die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang
möglicherureise Entschädigungsansprüche entstehen, erst in Ansehung einer tatsäch-
lich erfolgten Anderung der genannten Vorschriften beurteilt werden."

3. Ergebnis

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zuständigkeit für eine Regelung im Sinne
der Anträge beim Bundesgesetzgeber, unabhängig ob die Lösung über den Bundeshaus-
halt oder eine Anderung der fachrechtlichen Anforderungen erfolgt, liegt und erhebiiche fi-

nanzielle Auswirkungen auf den Haushalt hätte.

Eine solche Regelung, Anwendbarkeit der Vorschriften der VerkehrslärmschutzVO
(16. BlmSchV) nur für Bundesautobahnen ist nach Auffassung der Landeshauptstadt nicht
sachgerecht, da entscheidend die Höhe der Verkehrslärmbelastung und nicht die, die Be-
lastung hervorrufende Quelle ist. Die Unzumutbarkeit gleich zu bewertender Einwirkungen
durch Verkehrslärm (ausgedrückt in lmmissionswerten X dB(A) ist unabhängig vom Stra-
ßentyp. Eine andere Betrachtungsweise würde dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen.
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Konsequenterweise bedeutet dies, dass eine Lösung im Sinne derAntragsteller eine Aus-

weitung auf alle Straßen nach sich zöge. Die Konsequenzen hierzu sind vom Referat für

Stadtplanung und Bauordnung im Ansatz ausgeführt.

Hinsichtlich der finanziellen Aspekte zur Lärmsanierung an bestehenden Straßen geht der

Deutsche Städtetag davon aus, dass die Lärmsanierung für Straßen in kommunaler Bau-

last bei lmmissionswerten von 70 dB(A)tags und 60 dB(A) nachts ein bundesweites Fi-

nanzierungsvolumen von ca. 2 Mrd. Euro umfassen würde" Sowohi der Herr Oberbürger-

meister als auch die Verwaltung sind in den Städtetagen und deren Gremien aktiv, um

eine ausreichende Finanzausstattung der Stadt für Lärmsanierungsmaßnahmen zu errei-

chen. Auf die entsprechenden Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Konjunktudorder-
programm ll wird verwiesen. Die im Zuge des Konjunkturförderprogramms ll ohnehin in

zu geringem Umfang zur Ver-fügung stehenden Mittel werden den derzeitigen Bedarf nicht

decken und könnten den Mehrbedarf überhaupt nicht auffangen und würden die Kommu-

nen bei einer gesetzlichen Regelung zur Lärmsanierung in den Ruin treiben.

Aus den genannten lärmfachiichen Gründen und den finanziellen Konsequenzen sind Ak-

tivitäten - auch wenn der Wunsch nach Lärmsanierung verständlich ist - im Sinne derAn-
träge nicht zielführend und mit der Intention derAnträge nicht erreichbar.

Die Beschlussvorlage ist mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung,

Kom m u nal referat u nd Kre isverwa ltun gsreferat abgesti m mt.

Anhörung des Bezirksausschusses
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht

vorgesenen.

Der Korreferent des Referates für Gesundheit und Umwelt, Herr Stadtrat Klaus Peter

Rupp, der zuständige Veruraltungsbeirat, Herr Stadtrat Josef Schmid sowie die

Stadtkämmerei haben einen Abdruck der Vorlage erhalten.
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ll. Antrag des Referenten
1. Von den ablehnendenAusführungen zu derAngleichung der lmmissionsgrenzwerte

an alten und neuen Autobahnen wird Kenntnis genommen. Initiativen im Sinne der
Anträge sind weder beim Bundesgesetzgeber noch beim Deutschen oder
Bayerischen Städtetag veranlasst.

2. DerAntrag Nr.0B-14 lA00271von Herrn StR Michael Kuffer, Herrn StR Johann
Stadler, Herrn StR Otto Seidl und Frau StRin Dr. Manuela Olhausen vom 12.09.2008
ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.

3. DerAntrag Nr. 08-14 / B 00352 des Bezirksausschusses des 19. Stadtbezirkes
Thalkrichen-Obersendling-Fostenried-Fürstenried-Solln vom 09.09.2008 ist damit
satzun gsgemäß erled igt.

4. DerAntrag Nr.08-14 i B 00486 des Bezirksausschusses des 07. Stadtbezirkes
sendling-westpark vom 1 4.10.2008 ist damit satzungsgemäß erledigt.

5. Dieser Beschluss unteriiegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

lll. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende Der Refereni

Joachim Lorenz
Berufsmäßiger Stadtrat

Ober-/B ü rgerm eister/i n
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lV. Abdruck von l. mit lll.
an die/den Vorsitzenden und die Fraktionssprecher/innen

des Bezirksausschusses 07 - Sendling-Westpark (S-fach)

des Bezirksausschusses 1 9 - Thalkirchen-Obersendlinq-Forstenried-Fürstenried-Solln
(S-fach)

z.K.

V. Abdruck von l. mit lV.

über den stenographischen Sitzungsdienst

an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei

an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an das Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-UW 1

an das Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-S-SB

an das Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-S-L

an Cas Referat für Stadtplanung und Bauordnung

an das Baureferat.
an das Kreisverwaltungsreferat
an das Kommunalreferat

Vl. Wv Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-UW 1
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Michael Kuffer / Hans Stadler / Otto Seidl / Dr. Manuela Olhausen

MITGLIEDER DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT IVlÜNCHEN

W

Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
8033'l München

Antrag

12.09.08

Lärmschutz an den Autobahnen -
keine Schlechterstellung von Anwohnern von Bestandsautobahnen

Der Oberbürgermeister wird die Forderung der Bezirksausschüsse 7, 19 und 20 unterstüi-
zen und sich im Deulschen Städtetag dafür einselzen, dass der Lärmschutz an ,,alten" Auto-
bahnstrecken verbessert wird, indem die Lärmgrenzwerte für diese sogenannten Bestands-
autobahnen an die für neue bzw. veränderte Autobahnstrecken geltenden (strengeren) Wer-
te angepasst werden.

Begründung:

Für Bundesautobahnen gelten derzeit unterschiedliche Lärmgrenzwerte: Während für den
,,Bau" bzw. die,,wesentliche Anderung" von Autobahnen die strengeren Grenzwerte der 16.
BlmSchV gelten, gelten, ist das lmmissionsschutzrecht für bestehende Strecken wesentlich
großzügiger. Deshalb werden notwendige Lärmschutzmaßnahmen entlang von diesen Be-
standsautobahnen regelmäßig unter Hinweis auf die höheren Grenzwerte abgelehnt.

Es nicht einzusehen, warum den Anwohnern von Bestandsautobahnen mehr Lärm als ande-
ren Anwohnern zugemutet werden soll.

Michael Kuffer Hans Stadler Otto Seidl Dr. Manuela Olhausen
Stadtrat Stadtrat Stadtrat Stadträtin

Rathaus, Marienplatz 8; 8033'1 München; Tel.:233 92650; Fax.29 13 765; email. csu-fraktion@muenchen.de
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SFD-Fraktiein im Bezirksausschuss t9

An die Münchner Bundestagsabgeordneten

München, im September 2008

Antrag

Gleiche Lärrngrenzwefte innerorts für alte und neue Autobahnstrecken.

Der Bezirksausschuss 19 fordert die Münchner Bundestagsabgeordneten

von CSU, SPD, FDP und Grüne auf, sich fÜr gleiche Lärmgrenzwerte fÜr

sogenannte alte, wie für neue, bzlv. ve;'änderte Bundesautobahnstrecken

einzusetzen, Wenn sie innerofts verlaufen. Dabei sollen die Lärmvor-

sorgewerte für neue Bundesautobahnen auch für alle anderen

innerörtlichen Autobahnen gelten.

Begründung

Dringend notwendige Lärmschutzmaßnahmen an älteren, innerörtlichen

Bundesautobahnstrecken werden stets abgelehnt,weil für sie höhere

Lärmgrenzwerte gelten. Das ist für viele Anwohnerinnen und Anwohner

nicht zumutbar.

SPD-Fraktion lm BA 19 ' auch lm Internet: www.spd-ba19.de
Sprecherin: MickyWenngatz' Engadiner Str. 20' 81475 München

Tel: 7 50 79 808 ' Fax: 75 g4o 542 ' E-Mail: mw@spd-ba19-de
Stellver'treter: H.Jürgen Cerhards, Michael Kollatz, Martina Otto

ffi
rrwrv.spd-bal9.de
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Antrag

Lärmschuk an den Autob*hnen im Stadtbezirk
$endling-Westpark, A gS {B 2} und A 96

Der Eezirksausschuss 7 $endling-Westpark fordert, wie die Bezirksausschti$se 19 und
20 Üb*rbrirgcrmei*ter Christian Ude auf, sich im OeulEchen Städtetäg dafür
einzusetzen, dass die Lärmschutnverte der im Bestand befirrdfichen Autobahnen den
Werten der heutigen Gesetegebung flrr neue Autobahnen angeglichen werder.

Dies soll auch fiir das Autobahnieitrslück der A 95 vom Luise-Kiesselbach-PiaE zum
Kreuzhof gelten, das sich als 82 in der Zuständigkeit der Landeshauptstadt lv1ünchen
befindet.

SesrU&üJns:

Die Anwohner an den Autobahnen im $tadtbezirk haberr kein Verständnis, dass sie
Tag und Nacht weit höhere Lärrnr,verte ertragen rrlüssen als Anwohner an neu€n
Autobahnen. Lärmwerte an den ,Streckenabschnitien der Aulobahnen irn Stadtberirk
gemäß den von der Larrdeshauptstadi im Lärrnkstaster jüngst errnitlelten von weit
rnehr ale 70dB{A} am Tag und 60dB{A} in der Nacht sinrJ den Btirgern auf Dauer
nicht zumutbar,

ln dieser:n Zusamrnenhang sei darauf hingewiesen, dass selbst bestehende
Lärmschutz-Richttinien ftlr Reines und Allgerneines Wohngebiet einen oberen
Richtrterl vcn 70dB(A) am Tag und 60dB{A) in der Nacht vor*ehen und sornit schcn
hede ein Fallfür Lärmsanierung varliegen würde"
(siehe KVR ,Äktiver Lärrnschutz an der BAB Garmisch arüischen Lulse-Klesselbach-
Platz und Kreuzhof vonr 0S.04.2004, Az.: Q22153-507 E-03/18).
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